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Die Regionaldirektorin 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 0 3 0 3  
 
 
 
 

  06.08.2021 

Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Ausschuss für Kultur, Sport und Vielfalt beschließend 02.09.2021  

 
 
Betreff: Wechsel des Fördernehmers einer bereits bewilligten Sportveranstaltung 

 
Beschlussvorschlag 
 
Der Ausschuss für Kultur, Sport und Vielfalt beschließt eine Übertragung des bereits 
bewilligten Förderbetrages in Höhe von 5.000,-- € auf den neuen Ausrichter des 
Europäischen Champion Cups im Kanu-Polo 2021 Kanusport-Verein Rothe Mühle e. V. 
 
 
Begründung: 
 
 
Sportförderung 2021 
– Kanu-Polo –  
Europäischer Champions Cup 
vom 24. bis 26.09.2021 in Duisburg 

 
 
Sachverhalt Fördernehmer-/Ausrichterwechsel: 
 
Der Ausschuss für Kultur, Sport und Vielfalt hat in seiner 1. Sitzung am 18.02.2021 einen 
Förderbetrag in Höhe von 5.000,- € für den Europäischen Champions Cup im Kanu-Polo 
2021 bewilligt. Antragsteller und Fördernehmer war seinerzeit der Mülheimer Verein DJK 
Ruhrwacht e. V., der zwischenzeitlich die Ausrichtung aus organisatorischen Gründen an 
den Essener Kanusport-Verein Rothe Mühle e. V. abgegeben hat. Die Essener Organisator/ 
innen weisen eine große Erfahrung bei der Vorbereitung und Durchführung von internationa-
len und nationalen Kanu-Polo-Turnieren auf. Sie haben beispielsweise Europameisterschaf-
ten, Deutsche Meisterschaften und regelmäßig den Deutschland-Cup ausgerichtet. 
 
Die Mülheimer Verantwortlichen der DJK Ruhrwacht haben mittlerweile eine schriftliche Ver-
zichtserklärung abgegeben, so dass die bewilligte RVR-Förderung wieder zur Verfügung steht. 
Daraufhin haben die Verantwortlichen des KSV Rothe Mühle einen Antrag auf Übertragung 
des Förderbetrages sowie einen aktualisierten Finanzierungsplan eingereicht. Dieser weist 
ebenfalls einen Fehlbedarf in Höhe von 5.000,- € aus.  
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Unverändert bleiben auch der Turniertermin und der Austragungsort: Die rund 30 erfolgreichs-
ten europäischen Vereinsmannschaften der Männer und die etwa 20 besten kontinentalen 
Clubteams der Frauen kämpfen vom 24. bis zum 26. September 2021 auf der Regattabahn 
Wedau im Sportpark Duisburg um die beiden EM-Titel. 
  
 
Empfehlung/Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung empfiehlt eine Übertragung des bereits bewilligten Förderbetrages in Höhe 
von 5.000,-- € auf den neuen Ausrichter des Europäischen Champion Cups im Kanu-Polo 
2021 Kanusport-Verein Rothe Mühle e. V. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 04200; Kostenträger 0402; Vorgangs-Nr. D 
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil) 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 
Abweichungen1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Sachbearbeiter/in Referat / 

Referatsleiter/in 
Bereich / 
Beigeordnete/r 

Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 

Becker, 
Alexandra 

Reichart, Stefanie Bereich I 
Regionaldirektorin 

 

Akt.zeichen   
   

 
 


